
 
Amtsblatt der Stadt Lüdinghausen    Nr. 09/2023 vom 01.09.2023 

101 
 

  
Inhaltsverzeichnis 

 
Nr. 

  

Seite 

35 
Bekanntmachung der Einebnung von Grabreihen auf dem Kommunalfriedhof 
„Auf der Geest“ in Lüdinghausen 

102 

36 
Bekanntmachung der Einebnung von Grabreihen auf dem Kommunalfriedhof 
„Dattelner Str.“ in Seppenrade 

106 

  

Amtsblatt 
der Stadt Lüdinghausen 
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Lüdinghausen 
 

Nr. 09/2023 Freitag, 01.09.2023 

 
 



 
Amtsblatt der Stadt Lüdinghausen    Nr. 09/2023 vom 01.09.2023 

102 
 

35/2023 
Stadt Lüdinghausen 
Der Bürgermeister 

 

 
Bekanntmachung 

 

 

 

 

Auf dem Kommunalfriedhof „Auf der Geest“ in Lüdinghausen werden folgende Grabreihen 

eingeebnet und somit zur Neubelegung freigemacht: 

 

 

Teil C, Feld 1, Reihe 17, Grabstellen Nr. 2-4  (Reihengräber) 

Teil C, Feld 3, Reihe 6a, Grabstellen Nr. 8-28  (Reihengräber) 

Teil C, Feld 4, Reihe 10a, Grabstellen Nr. 8-11  (Reihengräber) 

Teil C, Feld 6, Reihe 12, Grabstellen Nr. 23  (Reihengrab) 

 

 

Die vorgeschriebene Ruhefrist wird bei jedem Grab gewahrt. Die Angehörigen werden 

gebeten, die Bepflanzung und Grabsteine bis zum 31.12.2023 zu entfernen. Nach diesem 

Zeitpunkt wird das Friedhofspersonal die Grabfelder räumen und einebnen.  

 

Als Bestandteil dieser Bekanntmachung sind drei Lagepläne mit Kennzeichnung der 

betroffenen Grabstellen beigefügt. 

 

Lüdinghausen, 15.08.2023 

 

gez. Mertens 

(Bürgermeister) 
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36/2023 
Stadt Lüdinghausen 
Der Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung 

 

 

Auf dem Kommunalfriedhof „Dattelner Str.“ in Seppenrade werden folgende Grabreihen und 

einzelne Grabstätten eingeebnet und somit zur Neubelegung freigemacht: 

 

Teil C, Feld 3, Reihe 4, Grabstellen Nr. 1-9  (Reihengräber) 

Teil C, Feld 3, Reihe 5, Grabstellen Nr. 19-20 + 22-25 (Reihengräber) 

 

Die vorgeschriebene Ruhefrist wird bei jedem Grab gewahrt. Die Angehörigen werden 

gebeten, die Bepflanzung und Grabsteine bis zum 31.12.2023 abzuräumen. Nach diesem 

Zeitpunkt wird das Friedhofspersonal die Grabfelder räumen. 

 

Als Bestandteil dieser Bekanntmachung sind zwei Lagepläne mit Kennzeichnung der 

betroffenen Grabstellen beigefügt. 

 

Lüdinghausen, 15.08.2023 

 

gez. Mertens 

(Bürgermeister) 
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